
 

 

 
 
 
 
Frankfurt, 27. November 2009 

 

Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. begrüßt  

Aufgeschlossenheit gegenüber Honorarberatung 

 

Die im Rahmen der Studie „Die Zukunft des unabhängigen Finanzdienstleistungsvertriebs in 

Deutschland“ gewonnenen Erkenntnisse belegen, dass Honorarberatung von den Finanzbe-

ratern positiver aufgenommen wird als gemeinhin angenommen. Die Ergebnisse legen nahe, 

dass Finanzberater sich als Qualitätsanbieter im Markt differenzieren müssen, wenn Sie Be-

ratungsleistungen gegen Honorar erbringen möchten. Der FPSB Deutschland tritt seit über 

10 Jahren für mehr Qualität und Transparenz in der Finanzberatung und Finanzplanung ein 

und unterstützt die Stärkung der Honorarberatung ausdrücklich. 

 

Bei der Inanspruchnahme von Beratungs- und Vermittlungsleistungen bei Finanzdienstleistern ste-

hen sich im Markt Provisions- und Honorarmodelle sowie zahlreiche Mischformen gegenüber. Rei-

ne Honorarvergütungsmodelle sind hierbei qua definitione am besten geeignet, etwaige Principal 

Agent-Probleme und Interessenasymmetrien zwischen Kunde und Berater zu vermeiden.  

 

Die veröffentlichten Erkenntnisse der Studie „Die Zukunft des unabhängigen Finanzdienstleistungs-

vertriebs in Deutschland“, welche vom Private Finance Institute der European Business School 

durchgeführt wurde, belegen die wachsende Akzeptanz und Bedeutung des Honorarberatungsmo-

dells im unabhängigen Finanzdienstleistungsvertrieb. Derzeit bieten etwa 44% der knapp 1.400 

Befragten Honorarberatungsdienstleistungen an. Während die meisten Berater sowohl auf Provisi-

ons- als auch Honorarbasis arbeiten, bieten 4% ausschließlich Honorarberatung an. Allerdings 

können sich 44% der heute fallweise Honorarberatung anbietenden Berater vorstellen, vollständig 

auf Honorarberatung umzusteigen. Mit 69% als hoch einzustufen ist die grundsätzliche Bereitschaft 

der bisher ausschließlich auf Provisionsbasis agierenden Berater, auch Honorarberatungsleistun-

gen anzubieten. Der Honorarberatung gegenüber prinzipiell abgeneigt sind lediglich 9% der Befrag-

ten.  
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Bedenken gegen die Honorarberatung werden hauptsächlich hinsichtlich der unzureichenden Zah-

lungsbereitschaft der Kunden geäußert. 72% der befragten Berater schätzen die kundenseitige 

Zahlungsbereitschaft auf weniger als € 100 pro Stunde. Diese Erkenntnisse stehen im Einklang mit 

früheren Marktstudien, die in Abhängigkeit von kundenseitigen Einkommens- und Vermögens-

verhältnissen gemischte Ergebnisse hinsichtlich der Bereitschaft zur Zahlung angemessener Stun-

denhonorare zeigen.  

 

Honorarberater stehen damit vor der zentralen Aufgabe, ihre Honorarforderungen mit entsprechend 

hochwertiger Beratungsqualität dem Kunden gegenüber zu legitimieren und die zu erbringende 

Beratungsqualität ex ante auch zu signalisieren. Gerade in jüngster Zeit ist die Qualität der Finanz-

beratung im Sinne des Verbraucherschutzes stark in den Fokus der Medien und somit der Öffent-

lichkeit gerückt. Dabei wird klar, dass der Beraterqualifikation eine entscheidende Rolle zukommt. 

Hier kommt laut Arndt Stiegeler, Vorstandsmitglied des Financial Planning Standard Board 

Deutschland e.V., dem Certified Financial Planner-Zertifikat eine große Bedeutung zu. „Das interna-

tional anerkannte CFP-Zertifikat verbürgt höchste Qualität und Transparenz in der Finanzplanung. 

Gleichermaßen hilft es dem Berater die mit dem Gütesiegel belegte Qualität nachhaltig gegenüber 

dem Kunden zu positionieren“, so Stiegeler weiter. 

 

Der FPSB Deutschland tritt seit seiner Gründung als Zertifizierungsorganisation für die Etablierung 

und Sicherstellung von Beratungsqualität auf hohem Niveau mittels national und international aner-

kannter Zertifizierungsstandards ein. Neben den international anerkannten Zertifizierungen zum 

Certified Financial Planner (CFP) im Bereich der Finanzplanung sowie des Certified Foundation 

and Estate Planner (CFEP) im Bereich der Vermögensnachfolgeplanung wurde in Zusammenarbeit 

mit dem Deutschen Institut für Normung e.V. (DIN) und unter Einbringung des vorhandenen Fach- 

und Methodenwissens die Zertifizierung zum „DIN-geprüften privaten Finanzplaner“ gemäß DIN 

ISO 22222 etabliert. Auf der Grundlage des Berufsbildes, der Grundsätze ordnungsmäßiger Fi-

nanzplanung (GoF) und der Berufsgrundsätze des FPSB Deutschland gelten für CFP und CFEP 

bereits seit 1997 höchste verbindliche Qualitätsanforderungen, deren Durchsetzbarkeit bei Verstö-

ßen durch eine verbindliche Ehrengerichtsbarkeit gewährleistet wird. Finanz- und Erbschaftspla-

nung erfolgt damit immer im alleinigen Kundeninteresse. Durch die klare Trennung von Beratungs- 

und Vermittlungsleistungen in Form von Finanzplanung und deren Umsetzung verhindern die für 

CFP und CFEP verbindlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Finanzplanung eine Kollision von 
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Verbraucher- und Beraterinteressen bzw. einen oftmals kritisierten vertriebsorientierten Produktver-

kauf unter dem Deckmantel vermeintlicher Finanzberatung. Hierbei stehen insbesondere die Be-

rufsgrundsätze der Integrität, Objektivität und Neutralität im Vordergrund, da durch diese ein 

Höchstmaß an verbraucherorientierter Transparenz gewährleistet wird. „Der Verbraucher erlangt 

durch die klare Trennung von Beratungs- und Vermittlungsprozess ein adäquates Verständnis von 

Eigenständigkeit und Wertigkeit beider Prozessschritte sowie deren Vergütungskomponenten und  

-modalitäten“, führt Stiegeler aus. Regelmäßige Rezertifizierungsnachweise für CFP und CFEP 

sichern dauerhaft eine hochwertige Beratung und signalisieren dem Verbraucher eine hohe Bera-

tungsqualität. Diese ist die Grundlage für eine langfristige Vertrauensbeziehung und rechtfertigt 

einen Honorarzahlungsanspruch für Berater, die ihre Dienstleistungen auf Honorarbasis anbieten.  

 

Dabei sind CFP ausdrücklich nicht auf eine bestimmte Vergütungsform festgelegt. Der FPSB 

Deutschland vertritt die Auffassung, dass – solange Berufsgrundsätze und GoF im besten Kunden-

interesse eingehalten werden – der Kunde auf Basis transparenter Entscheidungsgrundlagen die 

für ihn ideale Kombination der Inanspruchnahme von Beratungs- und Vermittlungsleistung auf Ho-

norar- oder Provisionsbasis bzw. adäquater Mischformen frei wählen können sollte. Dies entspricht 

dem Interesse des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

(BMELV), die Honorarberatung zukünftig im Sinne des Verbrauchers als Alternative zur Beratung 

auf Provisionsbasis zu stärken.  

 

#  #  # 

 

Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. als Zertifizierungsorganisation für CFP 

und CFEP in Deutschland erarbeitet die Standards für die finanzplanerische Beratung und deren 

Umsetzung, entwickelt und überprüft die Ausbildungsregeln, zertifiziert zum Certified Financial 

Planner sowie zum Certified Foundation and Estate Planner und führt ein über das Internet zugäng-

liches Register aller deutschen CFP und CFEP. Gleichzeitig überwacht der Financial Planning 

Standards Board Deutschland e.V. die laufende Fort- und Weiterbildung der CFP und CFEP, wel-

che Voraussetzung für die im 2-Jahres-Rhythmus stattfindende Re-Zertifizierung ist. Er fungiert 

weiterhin als Prüf- und Begutachtungsstelle für die Zertifizierung zum „DIN-geprüften privaten Fi-

nanzplaner“. Der Financial Planning Standards Board Deutschland e.V. ist Mitglied im Financial 

Planning Standards Board Ltd., dem weltweiten Zusammenschluss aller nationalen CFP-

Organisationen. Weitere Informationen erhältlich unter www.fpsb.de 


